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Auf die An frage der Abgeordneten Wi ese rund Genos sen vom 9. ~·1ai 1980, 
Nr. 561/J, betreffend finanzielle Abgeltung zur Erhaltung des ländlichen' 
Wegenetzes, beehre ich mich mitzuteilen: 

Der Hinweis IIGüterweggenossenschaften" läßt darauf schließen, daß in der 
Anfrage Verkehrsflächen gemeint sind~ die nicht der El"haltung der Gebiet~­
körperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) obliegen. Es handelt sich sohin 
offensichtlich um Verkehrsflächen, der~n Errichtung bzw. Erhaltung nicht in 
den Pfl i chtaufgabenberei ch der Gebi etskörperschaften Bund, L_~.~9~t und Gemeinden. 
fallen. Das bedeutet,formal rechtlich gesehen, daß weder für die Errichtung noch 
für die Erhaltung derartiger Verkehrsfltichen die fi~anziellen Voraussetzungen im 

. Rahmen des Finanzausgleiches zu treffen sind, weil der Finanzausgleich nur die 
finanziellen Bezie~ungen unter den Gebietskörperschaften regelt. 

Dessen ungeachtet fördert aber bereits bisher das Bundesmini!iterium für Land- und· 
Forstwirtschaft die yerkehrserschließung ländlicher Gebiete auf Grund von Sonder­
richtlinien als strukturpolitische Maßnahme mit dem Ziel der Schaffung eines modernen 
ländlichen '.rJegenetzes, durch das die Besiedlung des ländHchen Raumes und eine ge­
sunde, leistungsfähige Landwirtschaft erhalten \verden;l<·aJ'i:n-~_o.iese Förderungsmaß­
nahme ergibt sich für den Bund im gesamtösterreid~'-~sci~::-lij~tf'esse als Notwendig­
keit, also außerhalb seines ihm ausdrücklich zuge\\!·f~!t~~;lll#.Jfgabenbereiches im 
Rahmen der Privabdrtschaftsverwaltung des ArtikeE'lIff-'~. 
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" Die Förderung des ländlichen Wegebaues, soweit er die Erhaltung betrifft, 
konnte bisher im Rahmen der geltenden Bestimmungen nicht erfolgen, weil es 
sich in erster Linie hiebe; um ein budgetäres Problem handelt. Im Hinbl"ick 
auf die gegenwärtige Budgetsituation scheint es kaum möglich, in die Fö~derung 
des ländlichen Wegebaues auch noch die Erhaltung miteinzubeziehen und hiefUr -
bei Anwendung der bei der Wegeerrichtung geUbten Förderungspraxis - jährlich 
erhebliche zusätzliche Mittel bereitzustellen. Das ländliche Hegeretz dient 
nach seiner Errichtung regional im beträchtlichem Umfang dem Fremdenverkehr; 
Ub~rd~es handelt es sich hier um eine Angelegenheit der Länder. 
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